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Bitte sofort vorlegen

Münster, den 12.09.02

Bürostenentschädigung der Gerichtsvollzieher

-Neukonzeption der Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher-

Sehr geehrter Herr Pollmann,

die Arbeitsgruppe „Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher“ hat die in ihrer Sitzung vom 6. bis 8. Mai 2002 erarbeiteten Vorschläge in ihrer Sitzung am 4. und 5. September 2002 wie folgt modifiziert:

(   Alle Gerichtsvollzieher erhalten eine Pauschale in Höhe von 45 vom Hundert ihrer   

     Gebühreneinnahmen – mindestens aber 10.000.- Euro – zur Abgeltung der durch

     die Einrichtung und Unterhaltung eines Büros entstehenden Kosten ohne Nach-

     weis.  

(   Reicht die gewährte Pauschale nicht zur Abgeltung der tatsächlich entstandenen   

     Personalkosten aus, kann die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher bis 

     zu 62,5 vom Hundert der Gebühreneinnahmen gewährt bekommen, wenn nach-

     gewiesen wird, dass angemessene und notwendige Aufwendungen in dieser 

     Höhe tatsächlich entstanden sind. Der Vom-Hundert-Satz enthält einen Sach-

     kosten-Fix-Betrag von 10.000.—Euro. 

(   Die Vollstreckungsvergütung gemäß § 49 Absatz 1 BBesG, die als Leistungsan-

     reiz gezahlt wird, wird in Höhe von 15 vom Hundert der jeweiligen Gebührenein-

     nahmen der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers ohne Höchstbetrag 

     gewährt. 

(   Das neue Entschädigungsmodell soll ab dem 01.01.2004 gelten. Für 2003 gilt der 

     gleiche Jahreskostenbetrag wie für 2002.

(  Die Festsetzung der Vom-Hundert-Sätze ist vorläufig. Diese sind aufgrund der An
    nahme eines bundesweit durchschnittlichen Gebührenaufkommens von 40.000 

    Euro/Jahr berechnet worden. Die endgültige Festsetzung der Sätze wird erfolgen, 

    wenn die Jahresgebühren für das Jahr 2002 vorliegen. 

Die Vorschläge sind der Bundesgeschäftsstelle per e-mail am 06.09.02 mitgeteilt worden. Die Dokumentenpauschalen (Schreibauslagen) sind nicht erwähnt worden.

Da es Ihnen leider aus terminlichen Gründen nicht möglich ist den Landesverbandsvorstand vor der Unterrichtung der Vertreter der Landesjustizverwaltungen am 17.09.02 zu einem Gespräch zu empfangen, erlauben wir uns zu den modifizierten Vorschlägen der Arbeitsgruppe „Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher“ unaufgefordert Stellung zu nehmen:

Berechtigte und fundierte Einwände des DGVB sind offensichtlich von der Arbeitsgruppe nicht zur Kenntnis genommen und die vorgelegten Gutachten (Berger und Battis) ignoriert worden, obwohl Herr Prof. Dr. U. Battis in seinem Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass es sich bei der den Gerichtsvollziehern bisher gewährten Entschädigung um eine Aufwandsentschädigung sui generis handelt, die ihre rechtliche Grundlage in § 49 III BBesG hat. „Entsprechend den Besonderheiten der Gerichtsvollziehertätigkeit hat sie auch Alimentationsfunktion. Daher ist eine direkte, aber auch entsprechende Anwendung des § 17 BbesG, der sich nur auf Aufwandsentschädigungen bezieht, die keine Besoldung sind, ausgeschlossen.“

Auch die uns angeblich wohlgesonnenen Landesjustizverwaltungen lassen derzeit nicht erkennen, dass die tatsächlichen Argumente des DGVB aufgenommen und in die Diskussion um die Neugestaltung der Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher eingebracht worden sind. Wir vermögen nicht zu erkennen, dass die Zusage, dass „der Kuchen nur umbenannt und umverteilt werden soll“ bisher eingehalten worden ist.

Die modifizierten Vorschläge sind im einzelnen für uns nicht akzeptabel, da die Arbeitsgruppe die derzeitige bundesdurchschnittliche Belastung (und damit ein Zufallsprodukt) zur Norm erhoben hat, indem sie das gegenwärtige bundesweit durchschnittliche Gebührenaufkommen, dass sie (vorläufig) mit 40.000. —Euro je GV beziffert, der Berechnung des Vom-Hundert-Satzes zu Grunde legt. Damit geschieht nichts anderes, als dass der im vorausgegangenen Vorschlag als Pauschalabgeltung bezifferte Betrag von 18.000.—Euro nunmehr belastungsabhängig gemacht worden ist, denn 45 v.H. von 40.000.—Euro Gebühreneinnahme ergeben den bereits im ersten Vorschlag genannten Entschädigungsbetrag von 18.000.—Euro, wovon 10.000.—Euro als Sachkosten und 8.000.—Euro als Personalkosten gelten. 

Wer mit seiner Belastung über dem Bundesdurchschnitt liegt und damit überdurchschnittliche Gebühreneinnahmen hat, erhält von diesen ebenfalls den Gebührenanteil von 45 v.H. und damit mehr als 18.000.—Euro. Der Gerichtsvollzieher, der mit seiner Belastung unter dem Bundesdurchschnitt liegt, erhält bei dieser Regelung  entsprechend weniger. Wer ein Normalpensum von 100 % erledigt, erhält als Pauschale gerade mal 12.500.—Euro, wovon 10.000.—Euro auf die Sachkosten entfallen, so dass zur Abgeltung der Personalkosten noch 2.500.—Euro im Jahr verbleiben. Dieser Berechnung liegt die durchschnittliche Belastung des Jahres 2000 in der Bundesrepublik in Höhe von 142 % zu Grunde. Das ist ebenfalls ein völlig unakzeptables Ergebnis.

Viel besser ist die vorgesehene Pauschalabgeltung auch bei überdurchschnittlicher Belastung nicht. Wer eine Belastung von 180 v.H. hat, erhält hiernach eine Entschädigung von 22.815.- Euro, wovon jährlich nach Abzug der Sachkosten 12.815.- Euro für die Personalabgeltung bleiben, was absolut unzureichend ist.  

Die vorgesehene Aufhebung des Jahreshöchstbetrages bei der Vergütung bringt bei bundesdurchschnittlicher Belastung pro Jahr und GV eine Verbesserung von 2.160.—Euro. Damit können zwar Mehrleistungen des GV teilweise abgegolten werden, nicht aber die zur Erledigung der Büroarbeiten anfallenden Personalkosten.

Die Arbeitsgruppe geht nach wie vor von dem Ergebnis der Erhebungen aus, obwohl bekannt ist, dass dabei die Mitarbeit von Familienmitgliedern ohne Arbeitsvertrag keine geldwerte Berücksichtigung gefunden hat. Diese Mitarbeit ist aber Realität und kann nicht unberücksichtigt bleiben. Außerdem muss der Gerichtsvollzieher jederzeit in der Lage sein, bei Ausfall eines mitarbeitenden Familienmitgliedes dieses durch eine Fremdkraft zu ersetzen. 

Eine sachgemäße Bürokostenabgeltung ist nur möglich, wenn für das Normalpensum ein ausreichender Entschädigungsbetrag festgelegt und auf dieser Grundlage ein Anteil an den Gebühren und Dokumentenpauschalen festgelegt wird, der dann mit der Belastung steigt und fällt. Auf die Vorschläge des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes wird insoweit verwiesen. 

Die Dokumentenpauschale ist deshalb mit einzubeziehen, weil deren Entstehung mit erheblicher Büroarbeit verbunden ist, die aber nicht in jedem Bezirk in gleichem Umfang anfällt. 

Nachstehend erlauben wir uns an dem konkreten Bespiel eines Kollegen die Auswirkungen des modifizierten Vorschlages der „Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher“ darzustellen:

An Hand der Halbjahreszahlen hochgerechnetes

Gebührenaufkommen für das Jahr 2002                                                     33.760,00 €

Hiervon 62,5% Gebührenanteile ergeben                                                   21.100,00 €

abzüglich des Sachkostenanteils von                                                         10.000,00 €
einen Restbetrag für die Personalkosten in Höhe von                                11.100,00 €

Somit steht ein Betrag in Höhe von 925,00 € monatlich an Personalkosten zur Verfügung.

Bei einem zu zahlenden Bruttogehalt von                                                        920,00 € 

pro Monat sind Arbeitgeberanteile in Höhe von                                               192,28 €
zu zahlen, sodass monatliche Kosten in Höhe von                                       1.112,28 €

entstehen

Somit ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 187,28 € monatlich.

Zu berücksichtigen ist, dass es sich nur um einen Arbeitsvertrag mit 25 Wochenarbeitsstunden und einem Stundenlohn von 9,20 € handelt. Also einem völlig unzureichenden Arbeitsvertrag hinsichtlich der Wochenarbeitsstunden und dem Stundenlohn.

Falls die Vorschläge der „Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung“ die Zustimmung der Landesjustizverwaltungen erhalten sollten und somit einer Abkehr vom der-zeitigen Entschädigungssystem zustimmen, stellt sich zwangsläufig die Systemfrage. Die logische Folge kann nur die Einführung des Amtssystems sein.

Uns ist aber, auch von Ihnen, immer wieder zugesichert worden, das die Einführung des Amtssystems nicht gewollt ist.

Durch eine nachteilige Veränderung des Pensenschlüssels, nämlich die Überlast zur Norm zu machen, kann die Entwicklung nur beschleunigt werden.

Sollte es auf Grund des Ländertrends zu keiner vernünftigen Regelung kommen, bitten wir eindringlich, auch im Interesse des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen, von der Möglichkeit aus dem Länderverbund auszuscheren, Gebrauch zu machen. § 49 III BBesG spricht insoweit eindeutig von der Zuständigkeit der Landesregierungen. Von einer bundeseinheitlichen Regelung ist hier nicht die Rede.

Wir bitten Sie deshalb eindringlich die vorgetragenen Argumente nicht unberücksichtigt zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

-Hesterberg-

Landesvorsitzender
















